
��� ������	
���� ���� ����� �� �	����� ������� �����
� ���� �	���� �� ���� �� ������	
�� �� �	������ ����	����� ��
������� �� ���	�������
� �� ����	�������� ��� ���� ��������� ��������	��� �	����

������	
��� ���� ����� �� ������ ������� �����
� ��� �� ���� ��� ��������� ���	��������� ���� ��� �������� ������	
���
��

������	��
��  ����!������ ���������	����

"��# $%&'()*+%

����	��
�� �������� ���	��� ������������������

L 328
45. Jahrgang

5. Dezember 2002

Inhalt

1

In Anwendung von Titel VI des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte

2002/946/JI:

� Rahmenbeschluss des Rates vom 28. November 2002 betreffend die Verstärkung
des strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten
Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

� Verordnung (EG) Nr. 2154/2002 des Rates vom 28. November 2002 zur Änderung
der Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 über die von den Mitgliedstaaten vorzuneh-
mende Prüfung der Maßnahmen, die Bestandteil des Finanzierungssystems des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung
Garantie, sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Verordnung (EG) Nr. 2155/2002 der Kommission vom 4. Dezember 2002 zur Festle-
gung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

� Verordnung (EG) Nr. 2156/2002 der Kommission vom 4. Dezember 2002 zur
Festsetzung der endgültigen Beihilfe für bestimmte Körnerleguminosen im Wirt-
schaftsjahr 2002/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

� Verordnung (EG) Nr. 2157/2002 der Kommission vom 4. Dezember 2002 zur
Aufteilung von 5 000 t kurzen Flachsfasern und Hanffasern in Form von garan-
tierten einzelstaatlichen Mengen auf Dänemark, Griechenland, Irland, Italien und
Luxemburg für das Wirtschaftsjahr 2002/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

� Verordnung (EG) Nr. 2158/2002 der Kommission vom 3. Dezember 2002 zur
Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts
bestimmter verderblicher Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verordnung (EG) Nr. 2159/2002 der Kommission vom 4. Dezember 2002 zur Festset-
zung der im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

� Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur Definition der
Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt . . . . . 17

(Fortsetzung umseitig)



DE

Inhalt (Fortsetzung) II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Kommission

2002/947/EG:

� Entscheidung der Kommission vom 2. Dezember 2002 zur Änderung der Ent-
scheidung 93/467/EWG zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, für Eichenstämme
(Quercus L.) mit Rinde mit Ursprung in Kanada oder den Vereinigten Staaten von
Amerika Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2000/29/EG des
Rates vorzusehen (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2002/948/EG:

� Entscheidung der Kommission vom 29. November 2002 zur finanziellen Beteili-
gung der Gemeinschaft an den Ausgaben Portugals für die Erstellung der gemein-
schaftlichen Weinbaukartei (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4780) . . . . . . . . . . . 21

2002/949/EG:

� Entscheidung der Kommission vom 4. Dezember 2002 über die Nichtaufnahme
des Wirkstoffs Azafenidin in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (1)
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

(1) Text von Bedeutung für den EWR



(In Anwendung von Titel VI des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

RAHMENBESCHLUSS DES RATES
vom 28. November 2002

betreffend die Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der Beihilfe zur uner-
laubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt

(2002/946/JI)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 29, Artikel 31 Buchstabe e) und Artikel 34
Absatz 2 Buchstabe b),

auf Initiative der Französischen Republik (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eines der Ziele der Europäischen Union besteht darin,
den Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten,
indem sie ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten
im Bereich der polizeilichen und der justiziellen Zusam-
menarbeit in Strafsachen entwickelt.

(2) In diesem Rahmen sollten Maßnahmen getroffen werden,
um die Beihilfe zur illegalen Einwanderung zu
bekämpfen, und zwar sowohl, wenn diese den uner-
laubten Grenzübertritt im engeren Sinne betrifft, als
auch, wenn dadurch ein Netzwerk zur Ausbeutung von
Menschen unterhalten wird.

(3) Zu diesem Zweck ist es von wesentlicher Bedeutung, die
bestehenden Rechtsvorschriften anzunähern; insbeson-
dere umfasst dies zum einen die genaue Definition des
betreffenden Tatbestands und der Ausnahmen — dies ist
Gegenstand der Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom
28. November 2002 zur Definition der Beihilfe zur
unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten
Aufenthalt (3) — und zum anderen Mindestvorschriften
für Strafen, die Verantwortlichkeit von juristischen
Personen und die Gerichtsbarkeit, die Gegenstand dieses
Rahmenbeschlusses sind.

(4) Es ist ferner von entscheidender Bedeutung, etwaige
Maßnahmen nicht nur auf natürliche Personen zu
beschränken, sondern auch juristische Personen zur
Verantwortung zu ziehen.

(5) Dieser Rahmenbeschluss ergänzt andere Rechtsinstru-
mente, die zur Bekämpfung von illegaler Einwanderung,
illegaler Beschäftigung, Menschenhandel und sexueller
Ausbeutung von Kindern beschlossen wurden.

(6) Hinsichtlich Islands und Norwegens stellt dieser
Rahmenbeschluss eine Weiterentwicklung jener Bestim-
mungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des
Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen
Union und der Republik Island und dem Königreich
Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des
Schengen-Besitzstands (4) dar, die zu dem Bereich nach
Artikel 1 Buchstabe E des Beschlusses 1999/437/EG des
Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durch-
führungsvorschriften (5) zu jenem Übereinkommen
gehören.

(7) Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach Artikel 5
des dem Vertrag über die Europäische Union und dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beigefügten Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-
Besitzstand in den Rahmen der Europäischen Union und
nach Artikel 8 Absatz 2 des Beschlusses 2000/365/EG
des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland,
einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf es
anzuwenden (6), an diesem Rahmenbeschluss.

(8) Irland beteiligt sich nach Artikel 5 des dem Vertrag über
die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls
zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union und nach Artikel 6
Absatz 2 des Beschlusses 2002/192/EG des Rates vom
28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung
einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf
Irland (7) an diesem Rahmenbeschluss —
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HAT FOLGENDEN RAHMENBESCHLUSS ANGENOMMEN:

Artikel 1

Strafen

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen
um sicherzustellen, dass die in den Artikeln 1 und 2 der Rich-
tlinie 2002/90/EG beschriebenen Handlungen mit wirksamen,
angemessenen und abschreckenden Strafen bedroht sind, die zu
einer Auslieferung führen können.

(2) Gegebenenfalls können neben den in Absatz 1
genannten Strafen noch folgende Maßnahmen ergriffen werden:

— Einziehung des Verkehrsmittels, das zur Begehung der straf-
baren Handlung benutzt wurde;

— Verbot, unmittelbar oder über Dritte die berufliche Tätigkeit
auszuüben, in deren Rahmen die strafbare Handlung
begangen wurde;

— Abschiebung.

(3) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen
um sicherzustellen, dass die Handlungen nach Artikel 1 Absatz
1 Buchstabe a) der Richtlinie 2002/90/EG und, soweit relevant,
die Handlungen nach Artikel 2 Buchstabe a) jener Richtlinie,
sofern sie zu Gewinnzwecken begangen werden, mit Freiheits-
strafen im Höchstmaß von mindestens acht Jahren bedroht
sind, wenn sie unter einem der folgenden Umstände begangen
wurden:

— Die strafbare Handlung wurde als Handlung einer krimi-
nellen Vereinigung begangen, wie sie in der Gemeinsamen
Maßnahme 98/733/JI (1) definiert ist.

— Bei der Begehung der strafbaren Handlung wurde das Leben
der Personen gefährdet, auf die sich die strafbare Handlung
bezog.

(4) Wenn es zur Wahrung der Kohärenz des nationalen
Sanktionensystems unerlässlich ist, werden die Handlungen
nach Absatz 3 mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von
mindestens sechs Jahren bedroht, sofern es sich hierbei um eine
der Höchststrafen handelt, die für vergleichbare strafbare Hand-
lungen vorgesehen sind.

Artikel 2

Verantwortlichkeit von juristischen Personen

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen
um sicherzustellen, dass eine juristische Person für die Hand-
lungen nach Artikel 1 Absatz 1 verantwortlich gemacht werden
kann, die zu ihren Gunsten von einer Person begangen wurden,
die entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen
Person gehandelt hat und die eine Führungsposition innerhalb
der juristischen Person innehat aufgrund

— der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person,

— der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen
Person zu treffen, oder

— einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person.

(2) Neben den in Absatz 1 vorgesehenen Fällen trifft jeder
Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen,
dass eine juristische Person verantwortlich gemacht werden
kann, wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle seitens
einer der in Absatz 1 genannten Personen die Handlungen nach
Artikel 1 Absatz 1 zugunsten dieser juristischen Person durch
eine ihr unterstellte Person ermöglicht hat.

(3) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person nach den
Absätzen 1 und 2 schließt die strafrechtliche Verfolgung natür-
licher Personen als Täter, Anstifter oder Gehilfen bei den in
Absatz 1 genannten strafbaren Handlungen nicht aus.

Artikel 3

Sanktionen für juristische Personen

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen
um sicherzustellen, dass gegen eine im Sinne von Artikel 2
Absatz 1 verantwortliche juristische Person wirksame, angeme-
ssene und abschreckende Sanktionen verhängt werden können,
zu denen strafrechtliche oder nicht strafrechtliche Geldsank-
tionen gehören und andere Sanktionen gehören können, wie

a) Maßnahmen des Ausschlusses von öffentlichen Zuwen-
dungen oder Hilfen;

b) Maßnahmen des vorübergehenden oder ständigen Verbots
der Ausübung einer Handelstätigkeit;

c) richterliche Aufsicht;

d) richterlich angeordnete Auflösung.

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen
um sicherzustellen, dass gegen eine im Sinne von Artikel 2
Absatz 2 verantwortliche juristische Person wirksame, angeme-
ssene und abschreckende Sanktionen oder Maßnahmen
verhängt werden können.

Artikel 4

Gerichtsbarkeit

(1) Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen
Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit in Bezug auf die Hand-
lungen nach Artikel 1 Absatz 1 zu begründen, wenn diese

a) ganz oder teilweise in seinem Hoheitsgebiet oder

b) von einem seiner Staatsangehörigen oder

c) zugunsten einer in seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen
juristischen Person

begangen wurden.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 5 kann ein
Mitgliedstaat beschließen, dass er die Gerichtsbarkeitsregel nach

— Absatz 1 Buchstabe b),

— Absatz 1 Buchstabe c)

nicht anwendet oder nur in bestimmten Fällen oder unter
bestimmten Umständen anwendet.
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(3) Jeder Mitgliedstaat unterrichtet den Generalsekretär des
Rates schriftlich von seinem Beschluss, Absatz 2 anzuwenden,
und gibt gegebenenfalls die besonderen Umstände oder Voraus-
setzungen an, unter denen dieser Beschluss gilt.

Artikel 5

Auslieferung und Strafverfolgung

(1) a) Liefert ein Mitgliedstaat nach seinem Recht seine
eigenen Staatsangehörigen nicht aus, so trifft er die
erforderlichen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
für die Handlungen nach Artikel 1 Absatz 1 in den
Fällen zu begründen, in denen diese von seinen eigenen
Staatsangehörigen außerhalb seines Hoheitsgebiets
begangen worden sind.

b) Jeder Mitgliedstaat befasst, wenn einer seiner Staatsange-
hörigen beschuldigt wird, in einem anderen Mitglied-
staat eine Handlung nach Artikel 1 Absatz 1 begangen
zu haben, und er den Betreffenden allein aufgrund von
dessen Staatsangehörigkeit nicht an diesen anderen
Mitgliedstaat ausliefert, seine zuständigen Behörden mit
diesem Fall, damit gegebenenfalls eine Strafverfolgung
durchgeführt werden kann. Zu diesem Zweck sind die
die strafbare Handlung betreffenden Akten, Unterlagen
und Gegenstände im Verfahren nach Artikel 6 Absatz 2
des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom
13. Dezember 1957 zu übermitteln. Der ersuchende
Mitgliedstaat ist über die eingeleitete Strafverfolgung
und über deren Ergebnisse zu unterrichten.

(2) Für die Zwecke dieses Artikels wird der Begriff „Staatsan-
gehöriger“ eines Mitgliedstaats im Einklang mit etwaigen Erklä-
rungen des betreffenden Mitgliedstaats nach Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben b) und c) des Europäischen Auslieferungsüberein-
kommens, gegebenenfalls in der Fassung von Erklärungen zum
Übereinkommen über die Auslieferung zwischen den Mitglied-
staaten der Europäischen Union (1), ausgelegt.

Artikel 6

Internationales Flüchtlingsrecht

Dieser Rahmenbeschluss gilt unbeschadet des Schutzes, der
Flüchtlingen und Asylbewerbern nach dem internationalen
Flüchtlingsrecht und anderen internationalen Menschenrechts-
übereinkünften zu gewähren ist, insbesondere unbeschadet der
Einhaltung der internationalen Verpflichtungen, die die
Mitgliedstaaten nach den Artikeln 31 und 33 des Abkommens
von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge in der durch
das New Yorker Protokoll von 1967 geänderten Fassung einge-
gangen sind.

Artikel 7

Gegenseitige Unterrichtung der Mitgliedstaaten

(1) Wird ein Mitgliedstaat von Handlungen nach Artikel 1
Absatz 1 unterrichtet, die eine Verletzung der Rechtsvor-
schriften eines anderen Mitgliedstaats betreffend die Einreise
und den Aufenthalt von Ausländern darstellen, so setzt er
diesen anderen Mitgliedstaat davon in Kenntnis.

(2) Ein Mitgliedstaat, der einen anderen Mitgliedstaat wegen
Verletzung seiner eigenen Rechtsvorschriften betreffend die
Einreise und den Aufenthalt von Ausländern um Strafverfol-
gung von Handlungen nach Artikel 1 Absatz 1 ersucht, hat im
Wege eines amtlichen Berichts oder durch eine Bescheinigung
der zuständigen Behörden anzugeben, welche seiner Rechtsvor-
schriften verletzt worden sind.

Artikel 8

Territorialer Geltungsbereich

Dieser Rahmenbeschluss findet auf Gibraltar Anwendung.

Artikel 9

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um diesem Rahmenbeschluss vor dem 5.
Dezember 2004 nachzukommen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretariat des
Rates und der Kommission zum selben Termin den Wortlaut
der Bestimmungen mit, mit denen sie die sich aus diesem
Rahmenbeschluss ergebenden Verpflichtungen in ihr innerstaat-
liches Recht umgesetzt haben. Auf der Grundlage eines anhand
dieser Angaben von der Kommission erstellten Berichts über-
prüft der Rat vor dem 5. Juni 2005, inwieweit die Mitglied-
staaten den Bestimmungen dieses Rahmenbeschlusses nachge-
kommen sind.

Artikel 10

Aufhebung

Die Bestimmungen des Artikels 27 Absätze 2 und 3 des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens von 1990 werden zum
5. Dezember 2004 aufgehoben. Setzt ein Mitgliedstaat diesen
Rahmenbeschluss gemäß Artikel 9 Absatz 1 vor diesem Zeit-
punkt um, so verlieren die genannten Bestimmungen für diesen
Mitgliedstaat ab dem Tag der Umsetzung ihre Gültigkeit.

Artikel 11

Inkrafttreten

Dieser Rahmenbeschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung
im Amtsblatt in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 28. November 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
B. HAARDER
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2154/2002 DES RATES
vom 28. November 2002

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 über die von den Mitgliedstaaten vorzuneh-
mende Prüfung der Maßnahmen, die Bestandteil des Finanzierungssystems des Europäischen

Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie, sind

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Bestimmungen zur Auswahl der zu prüfenden
Unternehmen gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 4045/89 (3) sollten geändert werden, um die Fort-
schritte beim Einsatz von Risikoanalysetechniken bei
anderen Kontrollmaßnahmen sowie die seit der letzten
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 eingetre-
tene Inflation zu berücksichtigen und den Mitglied-
staaten ein flexibleres Vorgehen bei der Auswahl der
Unternehmen zu ermöglichen.

(2) Es sollten Vorschriften für den Fall festgelegt werden,
dass die Mitgliedstaaten gemeinsame Maßnahmen durch-
führen, die gegenseitige Amtshilfe zwischen Mitglied-
staaten erfordern. Ein Rückgang der Anzahl von
Prüfungen als Niederschlag der Auswahl von Unter-
nehmen auf der Grundlage von Risikoanalysetechniken
und verstärkter gegenseitiger Unterstützung sollte nicht
zu einem Qualitätsrückgang bei den Prüfungen führen.

(3) Die in Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 4045/89
vorgesehenen Vorschriften über die Mitteilung der
Anträge auf gegenseitige Amtshilfe sollten vereinfacht
werden.

(4) Die Vorschriften über die finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft an den Ausgaben der Mitgliedstaaten, die
sich aus der Anwendung der Verordnung (EWG) Nr.
4045/89 ergeben, sind überholt und sollten daher aufge-
hoben werden.

(5) Die Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 ist daher entspre-
chend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Diese Verordnung betrifft die Prüfung der tatsäch-
lichen und ordnungsgemäßen Durchführung der
Maßnahmen, die direkt oder indirekt Bestandteil des
Finanzierungssystems des EAGFL, Abteilung Garantie,
sind, anhand der Geschäftsunterlagen der Begünstigten
oder Zahlungspflichtigen oder ihrer Vertreter (nachste-
hend ‚Unternehmen‘ genannt).“

b) Folgender Absatz wird angefügt:

„(5) Bei Prüfungen von Maßnahmen zur landwirt-
schaftlichen Entwicklung und von Projekten, die nicht
gemäß dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2311/
2000 (*) ausdrücklich vom Anwendungsbereich solcher
Prüfungen ausgenommen sind, ist besonders auf die
Sonderbedingungen zu achten, die für die Durchführung
solcher Maßnahmen und Projekte gelten.

(*) ABl. L 265 vom 19.10.2000, S. 10.“

2. Artikel 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Unterabsatz 1 wird der Betrag „100 000 ECU“ durch
den Betrag „150 000 EUR“ ersetzt,

b) in Unterabsatz 4 wird der Betrag „300 000 ECU“ durch
den Betrag „350 000 EUR“ ersetzt,

c) in Unterabsatz 5 wird der Betrag „30 000 ECU“ durch
den Betrag „40 000 EUR“ ersetzt.

3. In Artikel 3 Absatz 1 wird folgender Gedankenstrich ange-
fügt:

„— Kontrollen der Buchhaltung oder der Buchführung
über Finanzbewegungen, die zum Zeitpunkt der
Prüfung zeigen, dass die Unterlagen, die die zahlende
Stelle als Beleg für die Auszahlung von Beihilfen an
Berechtigte vorhält, korrekt sind.“
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4. Artikel 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Nehmen zwei oder mehrere Mitgliedstaaten in das
gemäß Artikel 10 Absatz 1 übermittelte Programm einen
Vorschlag für gemeinsame Maßnahmen auf, die eine
erhebliche gegenseitige Amtshilfe erfordern, so kann die
Kommission den betreffenden Mitgliedstaaten auf Antrag
eine Verringerung der in Artikel 2 Absatz 2 festgesetzten
Mindestanzahl Prüfungen um höchstens 25 % gestatten.“

b) Absatz 2 Unterabsatz 5 erhält folgende Fassung:
„Eine Übersicht über diese Prüfungsaufforderungen wird
der Kommission vierteljährlich innerhalb eines Monats
nach Ablauf jedes Vierteljahres übersandt. Die Kommis-
sion kann Kopien der einzelnen Prüfungsaufforderungen
verlangen.“

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Werden für die Prüfung eines Unternehmens nach
Artikel 2 in einem anderen Mitgliedstaat zusätzliche
Informationen, insbesondere für die Gegenkontrollen
nach Artikel 3 benötigt, so können unter Angabe von
Gründen spezifische Prüfungsaufforderungen erstellt

werden. Eine Übersicht über diese spezifischen Prüfungs-
aufforderungen wird der Kommission vierteljährlich
innerhalb eines Monats nach Ablauf jedes Vierteljahres
übersandt. Die Kommission kann Kopien der einzelnen
Prüfungsaufforderungen verlangen.

Der Prüfungsaufforderung ist innerhalb von sechs
Monaten nach Zugang derselben nachzukommen; die
Ergebnisse der Prüfung werden unverzüglich dem auffor-
dernden Mitgliedstaat und der Kommission mitgeteilt.
Die Mitteilung an die Kommission erfolgt vierteljährlich
innerhalb eines Monats nach Ablauf jedes Vierteljahres.“

5. Die Artikel 12, 13, 14, 15, 16, 16a und 17 werden gestri-
chen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem Prüfungszeitraum 2003/2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 28. November 2002.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin
M. FISCHER BOEL
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2155/2002 DER KOMMISSION
vom 4. Dezember 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. Dezember 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 4. Dezember 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 61,7
204 82,6
999 72,2

0707 00 05 052 112,7
204 111,0
628 196,3
999 140,0

0709 90 70 052 118,7
204 77,3
999 98,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 59,5
388 56,0
999 57,8

0805 20 10 052 72,1
204 70,0
999 71,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052 63,4
464 139,5
999 101,5

0805 50 10 052 65,2
600 79,1
999 72,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 26,2
400 82,4
404 104,3
720 159,3
800 166,0
999 107,6

0808 20 50 052 129,7
400 108,5
720 63,7
999 100,6

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2156/2002 DER KOMMISSION
vom 4. Dezember 2002

zur Festsetzung der endgültigen Beihilfe für bestimmte Körnerleguminosen im Wirtschaftsjahr
2002/03

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1577/96 des Rates vom
30. Juli 1996 zur Festlegung einer Sondermaßnahme zugunsten
bestimmter Körnerleguminosen (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 811/2000 (2), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1577/96 wird
die garantierte Höchstfläche zwischen Linsen und
Kichererbsen einerseits und Wicken andererseits aufge-
teilt, wobei die im Rahmen einer garantierten
Höchstfläche nicht genutzte Fläche für dasselbe Wirt-
schaftsjahr der anderen garantierten Höchstfläche zuge-
schlagen werden kann, bevor festgestellt wird, ob es zu
einer Überschreitung gekommen ist.

(2) Die garantierte Höchstfläche für Linsen und Kichererbsen
gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1577/96 der
Kommission wurde im Wirtschaftsjahr 2002/03 nicht
überschritten, während es bei der garantierten
Höchstfläche für Wicken zuzüglich der im Rahmen der

garantierten Höchstfläche für Linsen und Kichererbsen
ungenutzten Fläche in diesem Wirtschaftsjahr zu einer
Überschreitung um 20,25 % gekommen ist. Die Beihilfe
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1577/96 muss daher für Wicken und das betreffende
Wirtschaftsjahr im Verhältnis zu dieser Überschreitung
gekürzt werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die endgültige Beihilfe für bestimmte Körnerleguminosen im
Wirtschaftsjahr 2002/03 beläuft sich auf 181,00 EUR/ha für
Linsen und Kichererbsen und auf 150,52 EUR/ha für Wicken.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2157/2002 DER KOMMISSION
vom 4. Dezember 2002

zur Aufteilung von 5 000 t kurzen Flachsfasern und Hanffasern in Form von garantierten einzel-
staatlichen Mengen auf Dänemark, Griechenland, Irland, Italien und Luxemburg für das Wirt-

schaftsjahr 2002/03

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaften,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1673/2000 des Rates
vom 27. Juli 2000 über die gemeinsame Marktorganisation für
Faserflachs und -hanf (1), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 651/2002 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
245/2001 der Kommission vom 5. Februar 2001 mit
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG)
Nr. 1673/2000 des Rates über die gemeinsame Marktor-
ganisation für Faserflachs und -hanf (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 651/2002, erfolgt die in
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG)
Nr. 1673/2000 vorgesehene Aufteilung von 5 000 t
kurzen Flachsfasern und Hanffasern in Form von garan-
tierten einzelstaatlichen Mengen vor dem 16. November
für das laufende Wirtschaftsjahr. Zu diesem Zweck hat
Italien der Kommission die Flächen, die Gegenstand eines
Kaufvertrags, einer Verarbeitungsverpflichtung oder eines
Lohnverarbeitungsvertrags sind, sowie die Schätzungen
der Erträge an Stroh sowie Flachs- und Hanffasern über-
mittelt. Dänemark, Griechenland, Irland und Luxemburg
haben mitgeteilt, dass in diesen Ländern im Wirtschafts-
jahr 2002/03 keine Flachs- und Hanffasern erzeugt
werden. Auf der Grundlage dieser Mitteilungen wird
geschätzt, dass die Gesamterzeugung der fünf betrof-

fenen Mitgliedstaaten keine 5 000 t erreichen wird. Es
empfiehlt sich, die nachstehend genannten garantierten
einzelstaatlichen Mengen festzusetzen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Naturfasern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG)
Nr. 1673/2000 vorgesehene Aufteilung in Form von garan-
tierten einzelstaatlichen Mengen wird für das Wirtschaftsjahr
2002/03 wie folgt festgesetzt:

— Dänemark: 0 t,

— Griechenland: 0 t,

— Irland: 0 t,

— Italien: 180 t,

— Luxemburg: 0 t.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2158/2002 DER KOMMISSION
vom 3. Dezember 2002

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter
verderblicher Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2700/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis-
sion vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex
der Gemeinschaften (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 444/2002 (4), insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr.
2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische
Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der
Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verord-
nung festsetzt.

(2) Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln fest-
gelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission
nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung
mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnitts-
werten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/
93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden wie im
Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 6. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 3. Dezember 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto
Rubrik

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

ANHANG

1.10 Frühkartoffeln/Erdäpfel
0701 90 50

— — — —

1.30 Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)
0703 10 19

21,33 158,40 192,94 13,64

1.40 Knoblauch
0703 20 00

148,36 1 101,70 1 341,92 94,87

1.50 Porree
ex 0703 90 00

56,55 419,95 511,51 36,16

1.60 Blumenkohl/Karfiol
0704 10 00

— — — —

1.80 Weißkohl und Rotkohl
0704 90 10

34,86 258,87 315,32 22,29

1.90 Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43 456,19 555,65 39,28

1.100 Chinakohl
ex 0704 90 90

42,28 313,98 382,44 27,04

1.110 Kopfsalat
0705 11 00

— — — —

1.130 Karotten und Speisemöhren
ex 0706 10 00

34,84 258,73 315,14 22,28

1.140 Radieschen
ex 0706 90 90

72,05 535,05 651,71 46,08

1.160 Erbsen (Pisum sativum)
0708 10 00

446,35 3 314,62 4 037,35 285,44

1.170 Bohnen:

1.170.1 Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.)
ex 0708 20 00

110,62 821,45 1 000,56 70,74

1.170.2 Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

54,23 402,72 490,53 34,68

1.180 Dicke Bohnen
ex 0708 90 00

— — — —

1.190 Artischocken
0709 10 00

— — — —

1.200 Spargel:

1.200.1 — grüner
ex 0709 20 00

256,74 1 906,55 2 322,26 164,18

1.200.2 — anderer
ex 0709 20 00

299,76 2 226,05 2 711,42 191,70

1.210 Auberginen/Melanzani
0709 30 00

86.23 640,37 779,99 55,15
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Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto
Rubrik

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

1.220 Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L.,
var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

100,48 746,17 908,87 64,26

1.230 Pfifferlinge/Eierschwammerl
0709 59 10

809,36 6 010,39 7 320,90 517,59

1.240 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack
0709 60 10

196,77 1 461,23 1 779,83 125,83

1.270 Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)
0714 20 10

86,23 640,36 779,98 55,14

2.10 Esskastanien (Castanea-Arten), frisch
ex 0802 40 00

— — — —

2.30 Ananas, frisch
ex 0804 30 00

116,11 862,23 1 050,23 74,25

2.40 Avocadofrüchte, frisch
ex 0804 40 00

161,57 1 199,84 1 461,46 103,32

2.50 Mangofrüchte und Guaven, frisch
ex 0804 50 00

79,26 588,61 716,95 50,69

2.60 Süßorangen, frisch:

2.60.1 — Blut- und Halbblutorangen
0805 10 10

— — — —

2.60.2 — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

— — — —

2.60.3 — andere
0805 10 50

— — — —

2.70 Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch;
Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrus-
früchten, frisch:

2.70.1 — Clementinen
ex 0805 20 10

— — — —

2.70.2 — Monreales und Satsumas
ex 0805 20 30

— — — —

2.70.3 — Mandarinen und Wilkings
ex 0805 20 50

— — — —

2.70.4 — Tangerinen und andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

— — — —

2.85 Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch
0805 50 90

76,10 565,16 688,38 48,67

2.90 Pampelmusen und Grapefruits, frisch:

2.90.1 — weiß
ex 0805 40 00

57,66 428,17 521,53 36,87

2.90.2 — rosa
ex 0805 40 00

63,19 469,23 571,54 40,41
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Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto
Rubrik

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

2.100 Tafeltrauben
0806 10 10

302,36 2 245,32 2 734,89 193,36

2.110 Wassermelonen
0807 11 00

50,68 376,35 458,42 32,41

2.120 andere Melonen:

2.120.1 — Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onten-
iente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

41,17 305,73 372,39 26,33

2.120.2 — andere
ex 0807 19 00

106,48 790,71 963,12 68,09

2.140 Birnen

2.140.1 Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

— — — —

2.140.2 Andere
ex 0808 20 50

— — — —

2.150 Aprikosen/Marillen
0809 10 00

360,76 2 679,04 3 263,18 230,71

2.160 Kirschen
0809 20 95
0809 20 05

696,67 5 173,55 6 301,60 445,52

2.170 Pfirsiche
0809 30 90

328,90 2 442,41 2 974,96 210,33

2.180 Nektarinen
ex 0809 30 10

367,90 2 732,08 3 327,79 235,27

2.190 Pflaumen
0809 40 05

382,89 2 843,40 3 463,38 244,86

2.200 Erdbeeren
0810 10 00

546,06 4 055,11 4 939,29 349,21

2.205 Himbeeren
0810 20 10

361,18 2 682,16 3 266,98 230,97

2.210 Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus
0810 40 30

614,33 4 562,08 5 556,80 392,86

2.220 Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

172,72 1 282,61 1 562,28 110,45

2.230 Granatäpfel
ex 0810 90 95

155,66 1 155,93 1 407,97 99,54

2.240 Kakis (einschließlich Sharon)
ex 0810 90 95

150,56 1 118,07 1 361,86 96,28

2.250 Litschi-Pflaumen
ex 0810 90 30

526,28 3 908,21 4 760,36 336,56



VERORDNUNG (EG) Nr. 2159/2002 DER KOMMISSION
vom 4. Dezember 2002

zur Festsetzung der im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1503/96 der Kommission
vom 29. Juli 1996 mit Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates betreffend die Erhe-
bung von Einfuhrzöllen im Reissektor (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1298/2002 (4), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse die Zölle des
Gemeinsamen Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen
von Absatz 2 desselben Artikels entsprechen die Zölle
jedoch dem bei ihrer Einfuhr geltenden Interventions-
preis, erhöht bei der Einfuhr von geschältem oder
vollständig geschliffenem Reis um einen bestimmten
Prozentsatz und vermindert um den Einfuhrpreis. Dieser
Zoll darf jedoch den Satz des Gemeinsamen Zolltarifs
nicht überschreiten.

(2) Gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung
der repräsentativen Preise des betreffenden Erzeugnisses
auf dem Weltmarkt oder auf dem gemeinschaftlichen
Einfuhrmarkt berechnet.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 wurden die
Durchführungsbestimmungen erlassen, die sich auf die
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 beziehen und die im
Sektor Reis geltenden Zölle betreffen.

(4) Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt, außer wenn in den zwei Wochen vor der folgenden
Festsetzung keine Notierung in der Referenzquelle
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1503/96
vorliegt.

(5) Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden lassen,
sollten zu ihrer Berechnung die in einem Bezugszeitraum
festgestellten Marktkurse zugrunde gelegt werden.

(6) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 hat
die Festsetzung der Zölle gemäß den Anhängen der
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Reis gemäß Artikel 11 Absätze 1 und 2 der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 anwendbaren Einfuhrzölle
werden in Anhang I unter Zugrundelegung der im Anhang II
angegebenen Bestandteile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. Dezember 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG I

Festsetzung der Einfuhrzölle für Reis und Bruchreis

(in EUR/t)

Zoll (5)

KN-Code Drittländer
(außer AKP-Staaten
und Bangladesch) (3)

AKP-Staaten
(1) (2) (3)

Bangladesch
(4)

Basmati
Indien

und Pakistan (6)
Ägypten (8)

1006 10 21 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 23 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 25 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 27 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 92 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 94 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 96 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 98 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 20 11 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 13 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 15 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 17 264,00 88,06 127,66 14,00 198,00
1006 20 92 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 94 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 96 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 98 264,00 88,06 127,66 14,00 198,00
1006 30 21 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 23 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 25 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 27 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 42 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 44 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 46 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 48 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 61 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 63 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 65 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 67 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 92 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 94 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 96 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 98 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 40 00 (7) 41,18 (7) 96,00

(1) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in den AKP-Staaten gilt der im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 des Rates (ABl. L 215 vom 1.8.1998,
S. 12) und der geänderten Verordnung (EG) Nr. 2603/97 der Kommission (ABl. L 351 vom 23.12.1997, S. 22) festgelegte Zoll.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 wird bei der unmittelbaren Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean in das überseeische Departement Réunion kein Zoll erhoben.

(3) Der bei der Einfuhr von Reis in das überseeische Departement Réunion zu erhebende Zoll ist in Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 festgesetzt.
(4) Bei der Einfuhr von Reis, ausgenommen Bruchreis (KN-Code 1006 40 00), mit Ursprung in Bangladesch gilt der im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates

(ABl. L 337 vom 4.12.1990, S. 1) und der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 862/91 der Kommission (ABl. L 88 vom 9.4.1991, S. 7) festgelegte Zoll.
(5) Gemäß Artikel 101 Absatz 1 des geänderten Beschlusses 91/482/EWG des Rates (ABl. L 263 vom 19.9.1991, S. 1) werden Erzeugnisse mit Ursprung in überseeischen

Ländern und Gebieten zollfrei eingeführt.
(6) Für geschälten Reis der Sorte Basmati, der seinen Ursprung in Indien und Pakistan hat, wird eine Ermäßigung um 250 EUR/t berücksichtigt (Artikel 4a der geänderten

Verordnung (EG) Nr. 1503/96).
(7) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
(8) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in und Herkunft aus Ägypten gilt der im Rahmen der Verordnungen (EG) Nr. 2184/96 des Rates (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 1)

und (EG) Nr. 196/97 der Kommission (ABl. L 31 vom 1.2.1997, S. 53) festgelegte Zoll.
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ANHANG II

Berechnung des im Sektor Reis zu erhebenden Einfuhrzolls

Indica Japonica
Paddy

Geschält Geschliffen Geschält Geschliffen
Reisbruch

1. Einfuhrzoll (EUR/t) (1) 264,00 416,00 264,00 416,00 (1)

2. Berechnungsbestandteile

a) cif-Preis Arag (EUR/t) — 216,61 223,40 273,40 306,59 —

b) fob-Preis (EUR/t) — — — 243,30 276,49 —

c) Frachtkosten (EUR/t) — — — 30,10 30,10 —

d) Quelle — USDA und
Operator

USDA und
Operator

Operator Operator —

(1) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.



RICHTLINIE 2002/90/EG DES RATES
vom 28. November 2002

zur Definition der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe a) und
Artikel 63 Nummer 3 Buchstabe b),

auf Initiative der Französischen Republik (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eines der Ziele der Europäischen Union ist der schritt-
weise Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts; dies bedeutet unter anderem, dass die
illegale Einwanderung bekämpft werden muss.

(2) Daher sollten Maßnahmen getroffen werden, um die
Beihilfe zur illegalen Einwanderung zu bekämpfen, und
zwar sowohl, wenn diese den unerlaubten Grenzübertritt
im engeren Sinne betrifft, als auch, wenn dadurch ein
Netzwerk zur Ausbeutung von Menschen unterhalten
wird.

(3) Zu diesem Zweck ist es von wesentlicher Bedeutung, die
bestehenden Rechtsvorschriften anzunähern; insbeson-
dere umfasst dies zum einen die genaue Definition des
betreffenden Tatbestands und der Ausnahmen — dies ist
Gegenstand dieser Richtlinie — und zum anderen
Mindestvorschriften für Strafen, die Verantwortlichkeit
von juristischen Personen und die Gerichtsbarkeit, die
Gegenstand des Rahmenbeschlusses 2002/946/JI des
Rates vom 28. November 2002 zur Verstärkung des
strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der
Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum
unerlaubten Aufenthalt (3) sind.

(4) Mit dieser Richtlinie soll die Beihilfe zur illegalen Ein-
wanderung definiert und somit die Umsetzung des
Rahmenbeschlusses zur Verhinderung dieser Straftat
praxisgerechter gestaltet werden.

(5) Diese Richtlinie ergänzt andere Rechtsinstrumente, die
zur Bekämpfung von illegaler Einwanderung, illegaler
Beschäftigung, Menschenhandel und sexueller Ausbeu-
tung von Kindern beschlossen wurden.

(6) Hinsichtlich Irlands und Norwegens stellt diese Richtlinie
eine Weiterentwicklung jener Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens
zwischen dem Rat der Europäischen Union und der
Republik Island und dem Königreich Norwegen über die
Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung,
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitz-
stands (4) dar, die zu dem Bereich nach Artikel 1 Buch-
stabe E des Beschlusses 1999/437/EG des Rates vom 17.
Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvor-
schriften zu jenem Übereinkommen (5) gehören.

(7) Das Vereinigte Königreich und Irland beteiligen sich im
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der
Verträge an der Annahme und der Anwendung dieser
Richtlinie.

(8) Entsprechend den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag
über die Europäische Union und dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Proto-
kolls über die Position Dänemarks beteiligt sich Däne-
mark nicht an der Annahme dieser Richtlinie, die diesen
Mitgliedstaat nicht bindet und auf ihn keine Anwendung
findet. Da mit dieser Richtlinie der Schengen-Besitzstand
nach den Bestimmungen des Titels IV im Dritten Teil des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
weiterentwickelt wird, beschließt Dänemark nach Artikel
5 des genannten Protokolls innerhalb von sechs
Monaten, nachdem der Rat diese Richtlinie erlassen hat,
ob es sie in einzelstaatliches Recht umsetzt —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Allgemeiner Tatbestand

(1) Jeder Mitgliedstaat legt angemessene Sanktionen für
diejenigen fest, die

a) einer Person, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats ist,
vorsätzlich dabei helfen, in das Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats unter Verletzung der Rechtsvorschriften des betref-
fenden Staates über die Einreise oder die Durchreise von
Ausländern einzureisen oder durch dessen Hoheitsgebiet zu
reisen;

b) einer Person, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats ist,
zu Gewinnzwecken vorsätzlich dabei helfen, sich im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Verletzung der
Rechtsvorschriften des betreffenden Staates über den
Aufenthalt von Ausländern aufzuhalten.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann beschließen, wegen der in
Absatz 1 Buchstabe a) beschriebenen Handlungen in Anwen-
dung seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Rechts-
praktiken keine Sanktionen zu verhängen, wenn das Ziel der
Handlungen die humanitäre Unterstützung der betroffenen
Person ist.

Artikel 2

Anstiftung, Beteiligung und Versuch

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen um
sicherzustellen, dass die in Artikel 1 genannten Sanktionen
auch für diejenigen gelten, die im Falle einer der in Artikel 1
Absatz 1 Buchstaben a) oder b) aufgeführten Handlungen

a) Anstifter sind oder

b) als Gehilfen beteiligt sind oder

c) versuchen, eine solche Handlung zu begehen.
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Artikel 3

Sanktionen

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen um
sicherzustellen, dass die in den Artikeln 1 und 2 genannten
Handlungen Gegenstand wirksamer, angemessener und
abschreckender Sanktionen sind.

Artikel 4

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
vor dem 5. Dezember 2004 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, und
übermitteln ihr eine Aufstellung der Entsprechungen zwischen
den Bestimmungen dieser Richtlinie und den von ihnen erlas-
senen innerstaatlichen Vorschriften. Die Kommission setzt die
anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis.

Artikel 5

Aufhebung

Artikel 27 Absatz 1 des Schengener Durchführungsüberein-
kommens von 1990 wird zum 5. Dezember 2004 aufgehoben.
Setzt ein Mitgliedstaat diese Richtlinie nach Artikel 4 Absatz 1
vor diesem Zeitpunkt um, so verliert die genannte Bestimmung
für diesen Mitgliedstaat ab dem Tag der Umsetzung ihre Gültig-
keit.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 7

Adressaten

Diese Richtlinie ist gemäß dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 28. November 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
B. HAARDER

5.12.2002L 328/18 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 2. Dezember 2002

zur Änderung der Entscheidung 93/467/EWG zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, für
Eichenstämme (Quercus L.) mit Rinde mit Ursprung in Kanada oder den Vereinigten Staaten
von Amerika Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2000/29/EG des Rates

vorzusehen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4761)

(2002/947/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai
2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen
die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2002/36/EG der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 15 Absatz 1,

auf Antrag Deutschlands,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach den Vorschriften der Richtlinie 2000/29/EG dürfen
Eichenstämme (Quercus L.) mit Rinde mit Ursprung in
Nordamerika wegen der Gefahr der Einschleppung von
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., dem Verursacher
der Eichenwelke, grundsätzlich nicht in die Gemeinschaft
verbracht werden.

(2) Die Entscheidung 93/467/EWG der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Entscheidung 2000/780/
EG (4), erlaubt Abweichungen für Eichenstämme
(Quercus L.) mit Rinde aus Kanada und den Vereinigten
Staaten von Amerika, sofern besondere Voraussetzungen
erfüllt sind.

(3) Die mit der Entscheidung gewährte Ermächtigung gilt
bis 31. Dezember 2002.

(4) Die Sachlage, die die Ermächtigung rechtfertigt, ist
weiterhin gegeben.

(5) Die Ermächtigung sollte daher unbeschadet der Entschei-
dung 2002/757/EG der Kommission vom 19. September
2002 über vorläufige Sofortmaßnahmen zur Verhinde-
rung der Einschleppung und Ausbreitung von Phyto-
phthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp.
nov. in die bzw. in der Gemeinschaft (5) für einen
weiteren befristeten Zeitraum verlängert werden.

(6) Die Entscheidung 93/467/EWG ist daher entsprechend
zu ändern.

(7) Die Kommission wird Kanada und die Vereinigten
Staaten von Amerika auffordern, die technischen Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, die nötig sind, um
die Wirksamkeit der im Zuge der technischen Anforde-
rungen erforderlichen Schutzmaßnahmen weiterhin zu
überwachen.

(8) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Verwal-
tungsausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 93/467/EWG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 3 wird das Datum „31. Dezember 2002“ durch
das Datum „31. Dezember 2004“ ersetzt.

2. In Anhang I Teil 7 wird die Angabe „2000/780/EG“ durch
die Angabe „93/467/EWG in der Fassung der Entscheidung
2002/947/EG“ ersetzt.
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Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 2. Dezember 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 29. November 2002

zur finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft an den Ausgaben Portugals für die Erstellung der
gemeinschaftlichen Weinbaukartei

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4780)

(Nur der portugiesische Text ist verbindlich)

(2002/948/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2392/86 des Rates vom
24. Juli 1986 zur Einführung der gemeinschaftlichen Weinbau-
kartei (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1631/98 (2), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 3,

nach Anhörung des Ausschusses des Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2392/86 beteiligt sich die Kommission zu 50 % an den
tatsächlichen Kosten für die Erstellung der gemeinschaft-
lichen Weinbaukartei in den jeweiligen Mitgliedstaaten
und der für die Verwaltung der Weinbaukartei erforderli-
chen Investitionen im EDV-Bereich.

(2) Auf der Grundlage von Artikel 9 Absatz 3 derselben
Verordnung wurde Portugal ein Vorschuss gezahlt.
Dieser wird vom Gesamtbetrag der Beteiligung der
Gemeinschaft abgezogen.

(3) Gemäß Artikel 9 Absatz 4 derselben Verordnung finden
die Artikel 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999
des Rates (3) auf die finanzielle Beteiligung der Gemein-
schaft an der Erstellung der Weinbaukartei Anwendung.

(4) Portugal hat der Kommission die Unterlagen zugesandt,
die zur Festsetzung der erstattungsfähigen Ausgaben für
die Erstellung der Kartei erforderlich sind.

(5) Die Kommission hat die genannten Unterlagen gemäß
Artikel 9 Absatz 2 der Verordnungen (EWG) Nr. 729/70
des Rates (4) und (EG) Nr. 1258/1999 geprüft.

(6) Die Prüfung hat ergeben, dass ein Teil der von Portugal
gemeldeten Ausgaben die gemäß Artikel 9 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2392/86 vorgeschriebenen
Voraussetzungen nicht erfüllt und daher von der
Gemeinschaft nicht finanziert werden kann.

(7) Nach Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2392/86 lief die Frist für die Erstellung der Weinbau-
kartei in Portugal am 31. Dezember 2000 ab. Daher ist
die Beteiligung der Gemeinschaft an den Ausgaben für
nach diesem Termin durchgeführte Arbeiten abzulehnen.

(8) Die von der Gemeinschaft zu übernehmenden und die
wegen Nichtübereinstimmung mit den Gemeinschafts-
vorschriften abzulehnenden Beträge wurden Portugal am
23. Oktober 2002 zur Kenntnis gebracht —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höhe der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft an den
von Portugal getätigten Ausgaben für die Erstellung der
gemeinschaftlichen Weinbaukartei ist in der Tabelle im Anhang
ausgewiesen.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Portugiesische Republik gerichtet.

Brüssel, den 29. November 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Jahr Erstattungsfähige
Ausgaben (PTE)

Umrechnungskurs
(ABl. des 1. Arbeitstags)

Erstattungsfähige
Ausgaben
(EUR)

Finanzielle Beteiligung zu
50 %
(EUR)

1991 132 911 852 182,054 730 068,29 365 034,14

1992 44 684 986 179,131 249 454,23 124 727,12

1993 7 644 214 175,652 43 519,08 21 759,54

1994 10 054 400 196,964 51 046,89 25 523,45

1995 29 014 361 195,876 148 126,17 74 063,08

1996 586 509 813 196,283 2 988 082,58 1 494 041,29

1997 801 466 523 195,714 4 095 090,40 2 047 545,20

1998 1 192 000 202,077 5 899,74 2 949,37

1999 512 025 480 200,482 2 553 972,33 1 276 986,16

2000 2 104 034 081 200,482 10 494 877,74 5 247 438,87

Ingesamt 4 229 537 710 21 360 136 10 680 068

Vorschüsse – 2 013 091

Zu zahlender
Restbetrag

8 666 977
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 4. Dezember 2002

über die Nichtaufnahme des Wirkstoffs Azafenidin in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des
Rates

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4781)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/949/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2002/81/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die spanischen Behörden haben am 25. Juni 1997
gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
(im Folgenden „die Richtlinie“) einen Antrag von Du
Pont de Nemours (im Folgenden „der Antragsteller“) auf
Aufnahme des Wirkstoffs Azafenidin (DPX R 6447) in
Anhang I der Richtlinie erhalten.

(2) Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie hat die
Kommission in ihrer Entscheidung 98/242/EG (3) bestä-
tigt, dass die für Azafenidin vorgelegten Unterlagen
grundsätzlich die an die Daten und Informationen
gestellten Anforderungen des Anhangs II bzw. für ein
Pflanzenschutzmittel, das diesen Wirkstoff enthält, dieje-
nigen des Anhangs III der Richtlinie erfüllen.

(3) Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie ist ein Wirkstoff
für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren in
Anhang I aufzunehmen, wenn angenommen werden
kann, dass die Anwendung von diesen Wirkstoff enthal-
tenden Pflanzenschutzmitteln bzw. ihre Rückstände
keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier oder auf das Grundwasser bzw. keine
unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben
werden.

(4) Die Auswirkungen von Azafenidin auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß Artikel 6
Absätze 2 und 4 der Richtlinie für die von dem Antrag-
steller vorgeschlagenen Anwendungen geprüft. In seiner
Funktion als Bericht erstattender Mitgliedstaat hat
Spanien der Kommission am 23. Februar 2001 den
Entwurf des Bewertungsberichts über den betreffenden
Stoff übermittelt.

(5) Nach Erhalt des Berichts des Bericht erstattenden
Mitgliedstaats hat die Kommission mit Sachverständigen
der Mitgliedstaaten und mit dem Antragsteller Du Pont
de Nemours Beratungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 der
Richtlinie durchgeführt.

(6) Der Antragsteller hat der Kommission und dem Bericht
erstattenden Mitgliedstaat mitgeteilt, dass er künftig nicht
mehr an dem Arbeitsprogramm für diesen Wirkstoff teil-
nehmen will.

(7) Dieser Wirkstoff kann daher nicht in Anhang I der
Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen werden.

(8) Wurde von den Mitgliedstaaten eine Frist gemäß Artikel
8 Absatz 1 der Richtlinie 91/414/EWG für die Beseiti-
gung, die Lagerung, den Absatz und die Verwendung
bestehender Lagervorräte von azafenidinhaltigen Pflan-
zenschutzmitteln eingeräumt, so darf sie nicht länger als
zwölf Monate sein, um die Verwendung der Lagervorräte
auf nur eine weitere Wachstumssaison zu begrenzen.

(9) Diese Entscheidung greift nicht etwaigen Maßnahmen
vor, welche die Kommission in Bezug auf diesen Wirk-
stoff im Rahmen der Richtlinie 79/117/EWG des
Rates (4) zu einem späteren Zeitpunkt treffen wird.

(10) Es ist vorzuschreiben, dass die Mitgliedstaaten den
endgültigen Beurteilungsbericht (mit Ausnahme von
vertraulichen Informationen) allen Interessierten zur
Einsicht zur Verfügung stellen oder zugänglich machen.

(11) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Azafenidin wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG des Rates aufgenommen.
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Artikel 2

Die Mitgliedstaaten stellen Folgendes sicher:

1. Vorläufige Zulassungen für Azafenidin enthaltende Pflanzen-
schutzmittel werden innerhalb von sechs Monaten ab dem
Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung zurückge-
nommen.

2. Ab dem Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung werden
keine vorläufigen Zulassungen im Rahmen der Ausnahmere-
gelung gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 91/414/
EWG für Azafenidin enthaltende Pflanzenschutzmittel
erteilt.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG eingeräumte Frist muss so kurz wie
möglich und darf nicht länger als 18 Monate ab dem Zeitpunkt
des Erlasses dieser Entscheidung sein.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten stellen den Beurteilungsbericht für Azafe-
nidin (mit Ausnahme vertraulicher Informationen im Sinne von
Artikel 14 der Richtlinie 91/414/EWG) allen Interessierten zur
Einsicht zur Verfügung oder machen ihn gegebenenfalls auf
besonderen Antrag zugänglich.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 4. Dezember 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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